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GEMEINDEFINANZIERUNG

Matthias Sander

Ersatz der Gewerbesteuer durch eine
Gemeindeeinkommensteuer

Die Bundesregierung plant in der kommenden Legislaturperiode die Abschaffung der Ge-
werbesteuer. Hiermit verbunden wäre eine erhebliche Umwälzung des Gemeindefinanzsy-
stems. Auch angesichts grundgesetzlicher Vorgaben ist offenkundig, daß die Abschaffung
der Gewerbesteuer für die Gemeinden nicht ersatzlos erfolgen kann. Welche Rolle kann in

diesem Umfeld eine Gemeindeeinkommensteuer spielen?

Nach der Ankündigung des Bundesfinanzministeri-
ums, in der kommenden Legislaturperiode eine

endgültige Abschaffung der Gewerbesteuer anzustre-
ben und hierfür demnächst eine Arbeitsgruppe einzu-
setzen1, hat die Diskussion um eine Reform des Ge-
meindesteuersystems an neuem Schwung gewonnen.
Angesichts einer insbesondere von Vertretern der
Wirtschaft2, aber auch von weiten Teilen der Wissen-
schaft ausgehenden Kritik an einer Wertschöpfung-
steuer sowie europarechtlicher Bedenken gegen eine
kommunale Umsatzsteuer scheint sich die Diskussion
um einen Ersatz für die Gewerbesteuer nunmehr auf
die Einführung einer Gemeindeeinkommensteuer zu
konzentrieren.

Jedoch gilt es als unklar, ob eine Gemeindeeinkom-
mensteuer, für welche unterschiedliche grundsätzli-
che Varianten in Betracht zu ziehen sind, einen öko-
nomisch zweckmäßigen Ersatz für die Gewerbesteuer
darstellen kann. Hiermit verbunden stellt sich insbe-
sondere die Frage, wie eine praktikable und problem-
gerechte Lösung für die Implementierung der Steuer
in Deutschland aussehen kann.

Kritik an der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer als derzeit bedeutendste voll-
wertige Gemeindesteuer unterliegt einer Vielzahl von
Kritikpunkten, aus denen sich die Forderung nach ih-
rer Abschaffung ergibt3: So wird etwa aus steuersys-
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tematischer Perspektive ihre Rechtfertigung mit dem
veralteten Steuerideal des Äquivalenzprinzips kritisiert
und über diese grundsätzliche Kritik am Äquivalenz-
gedanken hinaus die Eignung der Gewerbesteuer -
als einer Steuer auf den Gewerbeertrag - zu dessen
Umsetzung stark in Zweifel gezogen.

Daneben wird bemängelt, daß bestimmte, letztlich
willkürlich abgegrenzte „gewerbliche Gewinne" in
Form der Gewerbesteuer einer Sonderbelastung un-
terliegen, welche durch Entlastüngsmaßnahmen im
Zuge der in diesem Jal-u vollzogenen Reform der Un-
ternehmensbesteuerung (Möglichkeit zur Teilanrech-
nung der Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer
zusätzlich zur Abzugsfähigkeit bei Einkommen- und
Körperschaftsteuer) zwar abgemildert, jedoch nicht
vollständig beseitigt werden konnte. Aus der Un-
gleichbehandlung gewerblicher gegenüber nicht-ge-
werblichen sowie auch größerer gegenüber kleineren
Unternehmen können sich zudem Verzerrungswirkun-
gen ergeben, so daß steuerlich induzierte Fehlalloka-
tionen auftreten. Zu nennen sind in diesem Zusam-
menhang auch Verzerrungen der Finanzierung sowie
der Rechtsform- und Standortwahl einer Unterneh-
mung.

1 Vgl. das Interview mit dem Staatssekretär im Bundesfinanzministe-
rium, Heribert Z i t z e l s b e r g e r , in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung (o.V.: Die Bundesregierung will die Gewerbesteuer abschaf-
fen), Nr. 103 vom 4.5.2001, S. 15.

2 Vgl. H.-J. M ü l l e r - S e i l s , G. R ieger : Kommunale Wertschöp-
fungsteuer: Der falsche Weg, Bonn 1984.

3 Zu einem Überblick vgl. A. P f a f f e r n o s c h k e : Die Diskussion
um die Gewerbesteuer: Eine Analyse ihrer gegensätzlichen Positio-
nen und Ansatzpunkte zu einer Problemlösung, Diss., Frankfurt am
Main 1990, S. 48 ff.
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Ein weiterer Mangel der Gewerbesteuer wird darin
gesehen, daß sie einen gesamtwirtschaftlich uner-
wünschten Substanzsteuercharakter besitzt, d.h. Be-
triebe auch in Verlustphasen mit Gewerbesteuer belas-
tet werden können. Die Gewerbesteuer verstärkt dann
die Krisenanfälligkeit der betroffenen Unternehmen.

Schließlich wird auch auf eine von der Gewerbe-
steuer ausgehende Gefährdung der Funktionsweise
kommunaler Gebietskörperschaften hingewiesen. In
diesem Zusammenhang wird etwa die hohe Empfind-
lichkeit des Aufkommens der Gewerbesteuer (ver-
stärkt durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer)
gegenüber Konjunkturschwankungen bemängelt. Da-
neben liegt eine erhebliche Streuung der Gewerbe-
steuerstärke auch unter vergleichbaren Gemeinden
vor. Darüber hinaus besteht bei der Gewerbesteuer
die Gefahr, daß sich angesichts des geringen von ihr
betroffenen Wählerpotentials insofern eine Selbstbe-
dienungsmentalität entwickelt, als die Finanzierung
der Wünsche der Bürger einseitig auf einige wenige
Gewerbebetriebe abgewälzt wird.

Auffällig ist zudem, daß in jüngerer Vergangenheit
kaum mehr positive Stellungnahmen zur Rechtferti-
gung der Gewerbesteuer abgegeben werden. Statt
dessen wird der Fortbestand der Steuer in allererster
Linie mit Schwierigkeiten bei der Suche nach befriedi-
genden Ersatzlösungen gerechtfertigt4. Auch positive
von der Gewerbesteuer wahrgenommene Funktionen
wie die Möglichkeit zur Variation von Hebesätzen, Er-
giebigkeit oder Sicherung der finanziellen Bindung
von Gemeinden und Unternehmen vermögen ein Wei-
terbestehen der Steuer nicht zu rechtfertigen. Es han-
delt sich hierbei vielmehr um Nebenbedingungen, de-
nen eine die Gewerbesteuer ersetzende Steuer zu
genügen hat.

Konzeption einer Gemeindeeinkommensteuer

Basis für die Überlegungen zur Einführung einer
Gemeindeeinkommensteuer bilden die positiven Er-
fahrungen mit der staatlichen Einkommensteuer, wel-
che in allen Industhenationen eine Haupteinnahme-
quelle für das Gemeinwesen darstellt. Es steht
nunmehr mit Blick auf Deutschland zur Diskussion,
das „Erfolgsmodell" der Einkommensteuer auch auf
lokale Gebietskörperschaften zu übertragen, welche
mit einer ergiebigen und in ihrem Aufkommen von ih-
nen zu beeinflussenden Steuer ausgestattet werden
sollen.

Unter einer Gemeindeeinkommensteuer ist eine
Steuer auf Einkünfte im Sinne des Einkommensteuer-
gesetzes zu verstehen, deren Einnahmen lokalen Ge-
bietskörperschaften zufließen. Entscheidende zusätz-
liche Bedingung ist, daß die Gemeinden dabei über
Gestaltungsspielraum verfügen, anhand dessen sie
ihr Steueraufkommen variieren können, d.h. die Steu-
er soll für die Gemeinden beweglich sein. Letzteres
unterscheidet eine Gemeindeeinkommensteuer von
der gegenwärtigen starren 15%igen Gemeindebeteili-
gung am Aufkommen der Einkommensteuer in
Deutschland.

Ein Spielraum zur Beeinflussung des eigenen Steu-
eraufkommens könnte in der Möglichkeit zur Abgren-
zung der Bemessüngsgrundlage, z.B. über die eigen-
ständige Festlegung von Freibeträgen durch jede
einzelne Gemeinde, zum Ausdruck kommen. Es ist je-
doch offenkundig, daß eine derart weitgehende kom-
munale Autonomie Bestrebungen um eine Wahrung
der Prinzipien der Steuergerechtigkeit und -neutralität
sowie um Praktikabilität zuwiderliefe. Daher ist un-
zweifelhaft eine bundesweit einheitliche Bemessungs-
grundlage zu verwenden, die zumindest sehr eng an
das Einkommensermittlungsschema der parallel.erho-
benen Einkommensteuer anzulehnen ist.

Der Forderung nach Beweglichkeit könnte auch da-
durch genüge getan werden, daß entweder jede Ge-
meinde, über die Festlegung von Steuersätzen unmit-
telbaren Einfluß auf den Tarif nehmen darf oder aber
ein prozentuales Zuschlagsrecht zur Steuerschuld bei
der bestehenden Einkommensteuer gewährt wird.
Letztere Variante der Gemeindeeinkommensteuer ist
in Deutschland bereits vom Solidaritätszuschlag so-
wie der Kirchensteuer bekannt.

Festlegung der steuerberechtigten Gemeinde

Neben den Möglichkeiten zur Sicherstellung der
Beweglichkeit ist bei einer Gemeindeeinkommensteu-
er ein wichtiger konzeptioneller Regelungsbedarf hin-
sichtlich der Festlegung der steuerberechtigten Ge-
meinde auszumachen - eine Problematik, die analog
für den Fall grenzüberschreitender Beziehungen eine
Ausgangsfrage der internationalen (betriebswirt-
schaftlichen) Steuerlehre darstellt. Neben einer Zuord-
nung des Besteuerungszugriffs zur Wohnsitzgemein-
de eines Steuerpflichtigen oder zur Gemeinde, in der
er Einkommen erzielt (sogenannte Belegenheitsge-
meinde), kommt auch eine Steuerteilung zwischen

4 Vgl. Kommission zur Reform der Untemehmensbesteuerung:
Brühler Empfehlungen zur Reform der Unternehmensbesteuerung, in:
Schriftenreihe des BMF, Heft 66, Bonn 1999.
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beiden Gemeinden in Betracht. In jedem Fall gilt es ei-
ne Doppelbesteuerung zu vermeiden.

Generell gehen die Grundgedanken, die hinter einer
Gemeindeeinkommensteuer stehen, weit über eine
reine Befriedigung des kommunalen Finanzbedarfs
hinaus. Im Mittelpunkt steht vielmehr die von der öko-
nomischen Theorie des Föderalismus geforderte
Wahrung der fiskalischen Äquivalenz5, wonach aus Ef-
fizienzerwägungen der Kreis der Entscheider über ei-
ne Ausgabe mit dem der Nutznießer sowie der Kos-
tenträger möglichst identisch sein sollte. Gemeinden
sollen mit Hilfe der in ihrer Belastungswirkung breit
angelegten Gemeindeeinkommensteuer in einen öko-
nomischen Abwägungsprozeß im Sinne eines Mar-
ginalkalküls eintreten, ob sie bestimmte Ausgaben
tätigen oder nicht. Eine Entscheidung für zusätzliche
Ausgaben würde eine Erhöhung der Gemeindeein-
kommensteuer erfordern, bei einem Verzicht auf Aus-
gaben kann demgegenüber das benötigte Aufkom-
men niedriger gehalten werden. Die Bürger müssen
also die Konsequenzen des Ausgabeverhaltens tra-
gen. Über diesen Mechanismus wird dann gleichzeitig
Verschwendung sanktioniert und für die Bürger spür-
bar, was den Druck auf die jeweiligen Entscheidungs-
träger erhöhen kann. Auch können sich Gemeinden
unterschiedlich positionieren und somit in einen wohl-
fahrtssteigernden Wettbewerb um bessere Leistun-
gen und niedrige Steuersätze für den Bürger eintreten.

Historische Entwicklung in Deutschland

Historisch korrekt müßte man statt einer möglichen
Einführung von einer Wiedereinführung der Gemein-
deeinkommensteuer in Deutschland sprechen. Denn
tatsächlich bildete die Steuer, meist in Form eines
prozentualen Zuschlags auf die Einkommensteuer
des jeweiligen Staates, für die Gemeinden bis zum
Ende des Kaiserreichs die Haupteinnahmequelle.

Ihr vorläufiges Ende kam 1920, als sie gegen da-
mals erbitterten Widerstand der Gemeinden im Zuge
der Erzbergerschen Finanzreform den allgemeinen
Zentralisierungstendenzen zu Beginn der Weimarer
Republik, welche vielfältige Bereiche des Staatswe-
sens betrafen, zum Opfer fiel. Statt dessen wurden
die Gemeinden, wie auch die Länder, an der neu ge-
schaffenen Reichseinkommensteuer beteiligt, wo-
durch jedoch der eingetretene Autonomieverlust in
keiner Weise beseitigt Werden konnte. Bestrebungen
zur erneuten Gewährung des Zuschlagsrechts schei-

terten ab Mitte der 1920er Jahre wiederholt vor allem
an der ablehnenden Haltung der Reichsregierung. Be-
merkenswerterweise wurde zu dieser Zeit erstmals
gegen eine Gemeindeeinkommensteuer eine man-
gelnde Praktikabilität angeführt - Bedenken, die bei
Gegnern der Steuer in der Folgezeit Resonanz fanden6.

Ein Element der gemeindlichen Einkommensbe-
steuerung bildete schließlich die 1930 per Notverord-
nung eingeführte Bürgersteuer, welche ursprünglich
als Kopfsteuer konzipiert war, aber nach und nach in
Richtung einer Einkommensteuer reformiert wurde.
Sie erreichte allerdings niemals auch nur annähernd
die Bedeutung der Gemeindeeinkommensteuem vor
dem Ersten Weltkrieg und wurde schließlich über eine
Integration in die Einkommensteuer während des
Zweiten Weltkriegs abgeschafft.

Auch in den Anfängen der Bundesrepublik
Deutschland war die Erhebung einer Gemeindeein-
kommensteuer nicht vorgesehen. Nachdem sich auf-
grund hoher Abhängigkeit von der Gewerbesteuer
verstärkt steuerschwache Gemeinden herausgebildet
hatten, wurde die Diskussion jedoch Ende der 1950er
Jahre wiederbelebt. Trotz weitergehender Empfehlun-
gen7 kam eine Gemeindefinanzreform jedoch bisher
über die 1969 eingeführte feste gemeindliche Beteili-
gung am Aufkommen der Einkommensteuer nicht hin-
aus.

Internationale Bedeutung

Damit stellt sich die Ausgangssituation in Deutsch-
land anders dar als in zahlreichen anderen Industrie-
nationen, in welchen die dort erhobenen Gemeinde-
einkommensteuem, deren Aufkommen sogar vielfach
das der zentralstaatlichen Einkommensteuer über-
steigt, das Rückgrat der Gemeindefinanzierung bil-
den. Dies gilt etwa für Dänemark, Finnland, Schweden
und Norwegen. In allen diesen Ländern wird die Steu-
er mit proportionalem Tarif erhoben. Der Steuersatz
wird von der jeweils steuerberechtigten Wohnsitzge-
meinde eines Steuerpflichtigen festgelegt. Es kommt
dabei die gleiche bzw. nahezu gleiche Bemessungs-
grundlage wie für die staatliche Einkommensteuer zur
Anwendung. Zusätzlich ist das Existenzminimum je-
weils von der Steuer freigestellt. Auch in der Schweiz
und sogar im traditionell zentralistischen Belgien wer-
den Gemeindeeinkommensteuern erhoben, und zwar
als Zuschlag auf die progressive kantonale bzw. staat-

5 Zur Begründung dieses Prinzips vgl. M. Ols 'on: The principle of
„fiscal equivalence": The division of responsibilities among different
levels of government, in: American Economic Review, Vol. 59 (1969),
S. 479 ff.

6 Vgl. die Analyse von H. Kuss : Müssen Gemeindesteuern örtlich
„radizierbar" sein?, in: Archiv für Kommunalwissenschaften, 4. Jg.
(1965), H. 1,S. 47 ff.
7 Vgl. insbesondere Kommission für die Finanzreform: Gutachten
über die Finanzreform in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart
1966.
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liehe Einkommensteuer. Dabei gilt ebenfalls ein reines
Wohnsitzprinzip.

In den USA schließlich ist die Gemeindeeinkom-
mensteuer in den Bundesstaaten, welche ihre Ge-
meinden zu ihrer Erhebung ermächtigen, in unter-
schiedlichen Varianten bekannt. Gebräuchlich sind
insbesondere proportionale Steuern, vor allem auf die
Erwerbseinkünfte, sowie Zuschlagsteuern8. Eine Be-
sonderheit besteht darin, daß insbesondere von
größeren Städten auch eine Erfassung von Pendlern
anvisiert wird, d.h. die Belegenheitsgemeinden wer-
den zum Teil an den Erwerbseinkünften beteiligt oder
besitzen sogar auf diese das ausschließliche Be-
steuerungsrecht.

Anforderungen an Gemeindesteuern

Um zu beurteilen, ob es sich bei einer Gemeinde-
einkommensteuer um eine „gute" Gemeindeeinkom-
mensteuer handelt, ist auf die in der Literatur verbrei-
teten Anforderungen an Gemeindesteuern9 zurück-
zugreifen. Hierbei handelt es sich zum einen um
Anforderungen, die an Steuern - als Ergebnis der
Diskussion um ein „rationales" Steuersystem für den
Gesamtstaat - allgemein gestellt werden. Daneben
existieren Anforderungen, die speziell für Gemeinde-
steuern gelten. Hintergrund ist die besondere ökono-
mischen Stellung von Gemeinden als unterster
Gebietskörperschaftsebene in einer föderativen
Staatsorganisation: Ihnen werden vorrangig Allokati-
onsaufgaben, d.h. die Sicherstellung des Angebots
lokaler öffentlicher Leistungen, zugeordnet. Die Stabi-
lisierungs- und Distributionsfunktion werden dage-
gen, u.a. wegen möglichen Trittbrettfahrerverhaltens
und interkommunaler Wanderungen, von der Finanz-
wissenschaft primär bei der zentralstaatlichen Ebene
angesiedelt.

Als wichtige Anforderungen, die an jede Steuer ge-
stellt werden, sind zu nennen:

D Steuergerechtigkeit,

D Neutralität der Besteuerung,

D Erhebungs- und Entrichtungsbilligkeit.

Als spezifische Anforderungen an lokale Steuern
sind demgegenüber folgende Kriterien anzusehen:

D Geringe Konjunkturreagibilität,

8 Zu einem Überblick vgl. Advisory Commission on Intergovern-
mental Relations: Local Revenue Diversification: Local IncomeTaxes,
Washington D.C. 1988.
9 Zu einem Überblick vgl. H. Z i m m e r m a n n , R.-D. P o s t l e p :
Beurteilungsmaßstäbe für Gemeindesteuern, in: WIRTSCHAFTS-
DIENST, 60. Jg. (1980), H. 5, S. 248 ff.

D Proportionale Wachstumsreagibilität,

D Gleichmäßigkeit der räumlichen Streuung,

D Beweglichkeit,

D Gruppenmäßige Äquivalenz und Interessenaus-
gleich,

D Fühlbarkeit,

D Absicherung gegen einseitige lokale Wirtschafts-
struktur.

Wenn man nunmehr auf Basis der genannten Krite-
rien eine Gemeindeeinkommensteuer mit der Gewer-
besteuer vergleicht, treten deutliche Unterschiede
hervor. So ist z.B. eine Gemeindeeinkommensteuer
aufgrund des Umstandes, daß sie im Gegensatz zur
diskriminierenden Sonderbelastung durch die Gewer-
besteuer breite Belastungswirkungen hat, unter dem
Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit sowie -neutra-
lität klar vorzuziehen. Auch ist ihr Aufkommen im Ver-
gleich zur fast ausschließlich an Gewinneinkünften
anknüpfenden Gewerbesteuer erheblich konjunktur-
unabhängiger. Dies erleichtert den Gemeinden eine
Verstetigung ihrer Ausgabentätigkeit.

Da von einer Gemeindeeinkommensteuer alle Bür-
ger mit einem Einkommen oberhalb des Existenzmini-
mums betroffen wären, ist es auch um die Fühlbarkeit
der Steuer gut bestellt. Es wird so verhindert, daß
Mehrheiten über Steuern beschließen, die sie nicht zu
zahlen' brauchen. Man kann sich von diesem Umstand
eine Unterstützung und Förderung des erforderlichen
Abwägungsprozesses zwischen gemeindlichen Lei-
stungen und dafür aufzubringenden kommunalen
Steuereinnahmen erhoffen.

Zudem ist bei der Gemeindeeinkommensteuer der
steuerliche Tatbestand, das Einkommen, gleichmäßi-
ger über den Raum verteilt, als dies bei der Gewerbe-
steuer, insbesondere bei der heutigen Ausprägung als
Gewerbeertragsteuer, der Fall ist. Denn beim Gewer-
besteueraufkommen bestehen auch unter Gemeinden
gleicher Größenklasse, die sich auch hinsichtlich Um-
fang und Struktur der örtlichen Wirtschaft kaum un-
terscheiden, bisweilen sehr deutliche Steuerkraftun-
terschiede. Diese können über starke, nicht durch
tatsächliche Kostenverhältnisse bedingte Steuerbela-
stungsunterschiede zu Verzerrungen der Standort-
wahl und damit zu Fehlallokationen führen. Da sich
Gewinnschwankungen einzelner Unternehmen bei ei-
ner Gemeindeeinkommensteuer erheblich weniger
auf den gemeindlichen Haushalt auswirken, werden
darüber hinaus generell finanzielle Abhängigkeiten
von einzelnen Unternehmen gemindert.

450 WIRTSCHAFTSDIENST 2001/VIII
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Bei einem derartigen Vergleich zwischen den bei-
den Steuern treten somit nochmals deutlich die
Schwächen der Gewerbesteuer hervor. Es zeigt sich,
wie wenig die Gewerbesteuer den Anforderungen an
Gemeindesteuern nachkommt, so daß sie eine sehr
ungeeignete Gemeindesteuer darstellt. Die entschei-
denden Vorzüge einer Gemeindeeinkommensteuer
sind demgegenüber letztlich insbesondere auf die
Verwendung einer breiteren Bemessungsgrundlage
zurückzuführen.

Allerdings erfolgt bei der Gewerbesteuer eine un-
mittelbare Anknüpfung an - freilich lediglich be-
stimmte gewerbliche - lokale Wirtschaftsaktivitäten,
woraus sich für die Gemeindeeinkommensteuer ein
Regelungsbedarf ergibt. Denn wenn eine an die Stel-
le der Gewerbesteuer tretende Steuer nicht den Fi-
nanzbedarf, der mit der örtlichen Wirtschaftstätigkeit
zusammenhängt, zu decken vermag (zu nennen ist
etwa die Mitnutzung gemeindlicher Leistungen durch
Pendler), werden die betroffenen Gemeinden steuer-
schwächer und müssen hierauf mit stärkeren Steuer-
anspannungen reagieren. Dadurch können unter an-
derem allokativ nachteilige Wanderungen von den
Kernstädten in die Umlandsgemeinden ausgelöst
werden10.

Die gleiche Stoßrichtung hat das Prinzip des Inter-
essenausgleichs, wonach eine unmittelbare finanziel-
le Verbindung zwischen der örtliche Wirtschaftstätig-
keit und der Gemeinde geboten ist, um steuerliche
Anreize zur Förderung der örtlichen Wirtschaft zu si-
chern. Folglich muß eine Gemeindeeinkommensteuer
als Ersatz für die Gewerbesteuer neben den Wohnsitz
des Steuerpflichtigen auch an den Ort der Einkom-
mensentstehung geknüpft werden11. Anders als bei
der Gewerbesteuer besteht in diesem Fall ein breites
finanzielles Interesse einer Gemeinde an allen lokalen
wirtschaftlichen Aktivitäten.

Überlegenheit einer proportionalen
Gemeindeeinkommensteuer

Die Kriterien zur Beurteilung von Gemeindesteuern
können daneben zur Bewertung unterschiedlicher

10 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finan-
zen: Gutachten zur Reform der Gemeindesteuern in der Bundesrepu-
blik Deutschland, in: Schriftenreihe des BMF, Heft 31, Bonn 1982, S.
119.
11 Vgl; auch D. S c h n e i d e r : Grundzüge der Unternehmensbe-
steuerung; 6. Aufl., Wiesbaden 1994, S. 195; sowie M. K i n k e l : Die
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer und ihre Kompensation, in:
WIRTSCHAFTSDIENST, 75. Jg. (1995), H. 5, S. 258.
12 Vgl. z.B. U. Bei a n d : Eine eigene Einkommensteuer für die Ge-
meinden und das Problem des Wanderungswettbewerbs, in: Archiv
für Kommunalwissenschaften, 37. Jg. (1998), H. 1, S. 104 ff.

Ausgestaltungsmöglichkeiten der Gemeindeeinkom-
mensteuer herangezogen werden. Dabei zeigt sich ei-
ne Überlegenheit einer proportionalen Steuer auf das
zu versteuernde Einkommen (unter Berücksichtigung
des Existenzminimums) nach skandinavischem Vor-
bild gegenüber einer Zuschlagsteuer auf die mit ei-
nem progressiven Tarif ermittelte Einkommensteuer-
schuld. So zeichnet sich erstere Variante durch eine
geringere Konjunkturreagibilität aus und kommt auch
dem Ideal einer proportionalen Wachstumsreagibilität
wesentlich näher. Daneben wird mit einem proportio-
nalen Tarif die Gefahr gemindert, daß einzelne Ge-
meindebürger als Bezieher sehr hoher Einkommen er-
heblichen Einfluß auf die kommunale Willensbildung
gewinnen können.

Darüber hinaus läßt sich Kritik an einem Zuschlags-
recht daraus ableiten, daß der zugrundeliegende pro-
gressive Tarif verstärkt redistributive Elemente enthält
und eine stärkere Diskrepanz zwischen steuerstarken
und steuerschwachen Gemeinden verursacht, was
tendenziell ineffiziente Wanderungsprozesse begüns-
tigt (allerdings gibt es für eine Bedeutung dieses
Aspekts nur schwache empirische Anhaltspunkte12).
Insofern erscheint eine Gemeindeeinkommensteuer
mit proportionalem Tarif allokativ überlegen, da eine
tarifbedingte Verstärkung von Steuerkraftunterschie-
den verhindert wird. Die kommunalen Aktivitätsunter-
schiede können bei einer proportionalen Gemeinde-
einkommensteuer dann besser die vorhandenen
Einkommensunterschiede widerspiegeln13. Die poli-
tisch gewünschte Progression der Einkommensbe-
steuerung wäre in diesem Fall über die staatliche Ein-
kommensteuer sicherzustellen.

Allerdings lassen sich auch bei einem proportiona-
len Tarif allokativ nachteilige Wanderungsbewegun-
gen nicht ausschließen14 - ein Umstand, der die Not-
wendigkeit eines ergänzenden korrigierenden Finanz-
ausgleichs aufzeigt, dessen Existenz durch eine
Gemeindeeinkommensteuer auch nicht in Frage ge-
stellt werden soll. Allerdings würde der Finanzaus-

13 Allokationstheoretische Überlegungen zeigen, daß in Gemeinden
mit durchschnittlich „reicheren" Bürgern eine rationale Aufteilung des
vorhandenen Einkommens auf öffentliche und private Güter ein ho-
hes Niveau an gemeindlichen Leistungen nach sich zieht, während
hohe gemeindliche Leistungen in „armen" Gemeinden als Ver-
schwendung anzusehen sind. Gemeindliche Aktivitätsunterschiede
sind demnach unbedenklich, wenn sie mit privaten Wohlstandsunter-
schieden korrespondieren; vgl. G. H. M i l b r a d t : Überlegungen zu
einer Reform des kommunalen Steuersystems aus ökonomischer
Sicht, in: Deutsches Verwaltungsblatt, 96. Jg. (1981), S. 524; sowie
W. Enge l s : Strittige Fragen bei der Gewerbesteuerreform, in: Die
Wirtschaftsprüfung, 36. Jg. (1983), H. 23/24, S. 668.

14 Vgl. U. van S u n t u m: Öffentliches Finanzsystem und regionale Ef-
fizienz, in: Kyklos, Vol. 34 (1981), S. 219 f.

WIRTSCHAFTSDIENST 2001/VIII 451



GEMEINDEFINANZIERUNG

gleichsbedarf bei einer proportionalen Gemeindeein-
kommensteuer erheblich niedriger ausfallen als bei ei-
nem kommunalen Einkommensteuerzuschlag.

Wenn sich trotz dieser Überlegungen die Diskussi-
on gegenwärtig offenbar auf die Zuschlagsvariante
konzentriert, so mag dies vor allem damit zusammen-
hängen, daß diese bereits in Art. 106 Abs. 5 GG vor-
gesehen ist, was ihre politische Durchsetzbarkeit er-
leichtert. Zweifellos stellt auch diese Variante der
Gemeindeeinkommensteuer vor dem Hintergrund des
derzeitigen Reformbedarfs im Gemeindesteuersystem
einen vielversprechenden Reformansatz dar15.

Offene Gestaltungsfragen

Neben der Diskussion darüber, ob eine Gemeinde-
einkommensteuer mit proportionalem Tarif oder in
Form einer Zuschlagsteuer eingeführt werden sollte,
bestehen in Zusammenhang mit der Suche nach
praktikablen und problemgerechten Lösungen für die
Implementierung der Steuer in Deutschland weitere
offene Gestaltungsfragen.

Gesucht ist zum einen ein Lösungsansatz für die
Beteiligung von Belegenheitsgemeinden an der Steu-
er, um eine Bevorzugung von Wohnstädten zu vermei-
den. Regelungsbedarf ist daneben hinsichtlich der
Behandlung des Gewinns von Kapitalgesellschaften
auszumachen. Generell stehen darüber hinaus weiter-
hin Zweifel an der technischen Durchführbarkeit und
Praktikabilität einer Gemeindeeinkommensteuer im
Raum. Dies betrifft insbesondere die mit einer solchen
Steuer verbundenen erhebungstechnischen Abläufe,
also die technische Umsetzung der konzeptionellen
Vorgaben.

Steuerteilung zwischen Gemeinden

Aus der Prüfung anhand der Anforderungen an Ge-
meindesteuern konnte die Erkenntnis abgeleitet wer-
den, daß bei einer Gemeindeeinkommensteuer, wel-
che die Gewerbesteuer ersetzt, abweichend von
einem reinen Wohnsitzprinzip auch Gemeinden, in de-
nen Einkommen entsteht, ein Besteuerungszugriff ge-
währt werden sollte. Durch eine solche Steuerteilung
kann sichergestellt werden, daß eine Gemeinde un-

15 Zu dieser Beurteilung vgl. auch H. H a 11 e r: Zur Frage der zweck-
mäßigen Gestalt gemeindlicher Steuern, Frankfurt am Main 1987; so-
wie H. Z i m m e r m a n n : Kommunalfinanzen: Eine Einführung in die
finanzwissenschaftliche Analyse der kommunalen Finanzwirtschaft,
Baden-Baden 1999, S. 172 ff.
16 Zur Veranschaulichung der hohen derzeitigen Bedeutung der Ge-
werbesteuer als rein wirtschaftskraftbezogener Steuer insbesondere
für Großstädte vgl. die Abbildung in H. K a r r e n b e r g , E. M ü n s -
t e r m a n n : Gemeindefinanzbericht 1999, in: Der Städtetag, 52. Jg.
(1999), H. 4, S. 217.

mittelbare finanzielle Anreize erhält, sowohl Einwoh-
ner als auch Betriebe, in denen Einkommen entsteht,
an sich zu binden. Gleichzeitig wird ein möglicher
Konflikt zwischen „armen" Großstädten16 und ihren
„reichen" Vororten eingedämmt und die politische
Durchsetzbarkeit der Steuer erheblich verbessert.

Voranzustellen ist, daß es unmöglich ist, das Ein-
kommen eines Steuerpflichtigen als gemäß einem be-
stimmten Ermittlungsschema ermittelte Größe, die
Einkünfte aus unterschiedlichen Einkunftsarten, Zu-
und Abrechnungen, persönliche Abzüge und Freibe-
träge enthält, nach objektiven Kriterien auf bestimmte
Gemeinden zu zerlegen. Damit eröffnen sich gleich-
sam gewisse Lösungsspielräume. Ziel einer anzustre-
benden Regelung muß es in jedem Fall sein, unter
Sicherstellung der Anreize für Wohn- und Belegen-
heitsgemeinden und unter Vermeidung einer (wirt-
schaftlichen) Doppelbesteuerung des Steuerpflichti-
gen zu praktikablen Regelungen zu gelangen.

Konkret bietet es sich vor diesem Hintergrund an,
nach US-amerikanischem Vorbild die Beschäfti-
gungsgemeinde - also die Gemeinde, in welcher der
Arbeitsplatz eines Steuerpflichtigen gelegen ist - mit
einem bestimmten Prozentsatz an dessen Erwerbs-
einkünften zu beteiligen. Diese Beteiligung betrifft
demnach primär Einkünfte aus nichtselbständiger
Tätigkeit. Zur Gewährleistung einer Gleichbehandlung
erscheint es daneben zweckmäßig, bei Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
und aus selbständiger Tätigkeit einen kalkulatori-
schen Unternehmerlohn anzusetzen und die Beschäf-
tigungsgemeinde hieran ebenfalls zu beteiligen17. Die
übrigen Einkünfte sind dann der Wohnsitzgemeinde
zuzuordnen, in welcher der Steuerpflichtige als Wahl-
berechtigter auf das Ausgabenniveau Einfluß nehmen
kann und in den Genuß kommunaler Leistungen
kommt. Gleichzeitig kann über diesen Ansatz für je-
den Steuerpflichtigen die Zahl der steuerberechtigten
Gemeinden niedrig gehalten werden. Wenn Wohn-
und Beschäftigungsort identisch sind, besitzt lediglich
eine Gemeinde einen Steueranspruch.

Die endgültige Beteiligung einer Gemeinde am Ein-
kommen eines Steuerpflichtigen kann dann beispiels-

17 Eine aus systematischen Gründen erfolgende Ermittlung eines Un-
ternehmerlohns zwecks Zurechnung zum Erwerbseinkommen als Ab-
grenzung zu Kapitaleinkünften ist international kein unbekannter An-
satz. Sie ist z.B. dann üblich, wenn - wie etwa in Finnland oder
Norwegen - eine sogenannte duale Einkommensteuer erhoben wird,
bei der diese beiden Einkommensklassen unterschiedlich besteuert
werden.
18 Ein vergleichbarer Ansatz wurde vom Gesetzgeber bisher zur Be-
stimmung des gewerblichen Anteils am zu versteuernden Einkom-
men eines Steuerpflichtigen in Abgrenzung zum nicht-gewerblichen
Anteil im Rahmen des mittlerweile abgeschafften § 32c EStG (Tarif-
begrenzung bei gewerblichen Einkünften) verfolgt.
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weise dem Anteil der der jeweiligen Gemeinde nach
diesem Schema zugeordneten Einkünfte an dessen
Gesamteinkünften entsprechen18. Abzüge vom Ein-
kommen wie Sonderausgaben oder außergewöhnli-
che Belastungen sind in diesem Modell von den steu-
erberechtigten Gemeinden anteilig gemäß ihrer
Beteiligung an den Einkünften zu tragen. Auf das der-
artig auf eine Gemeinde zerlegte Einkommen (bzw.
bei einer Zuschlagsteuer auf die anteilige Einkom-
mensteuerschuld) werden dann schließlich die ge-
meindeeigenen Steuer- oder Zuschlagssätze ange-
wandt. Formal ergibt sich danach etwa im Falle einer
kommunalen Zuschlagsbesteuerung die einer Ge-
meinde X in Abhängigkeit von der individuellen Ein-
kommensteuerschuld (ESt) zustehende Gemeindeein-
kommensteuer (GESt) als:

Einkünfte in X E S 7 u s ch| a a s s a t zx t b t x ^jschlagssatzx

GESt Gemeinde A = x 8 000 x 15% = 760

G E S _ Einkünfte in X
ü t b t x " Summe Einkünfte x

Die Überlegungen sollen anhand eines Beispiels ver-
deutlicht werden:

Annahmen:

Wohnsitz in Gemeinde A,
Einkünfte aus Arbeitnehmertätigkeit in Gemeinde B:
55 000,
Mieteinkünfte: 5000,
private Abzüge (z.B. Sonderausgaben): 10 000,
Zuschlagssatz Gemeinde A: 15%,
Zuschlagssatz Gemeinde B: 12%,
Beteiligungssatz der Beschäftigungsgemeinde an Ar-
beitnehmereinkünften: 40%.

Berechnung des zu versteuernden Einkommens (zvE)
und der Einkommensteuerschuld (ESt):

Arbeitnehmereinkünfte
Mieteinkünfte

55 000
5 000

Summe Einkünfte

./. private Abzüge

60 000

-10 000

zvE

ESt (Beispiel)

50 000

8 000

60000

Berechnung GESt Gemeinde B:

Einkünfte in B (40% Arbeitnehmereinkünfte) 22 000

GESt Gemeinde A =
60 000 x 8 000 x 12% = 352

Behandlung der Körperschaftsteuer

Ein weiteres Gestaltungsproblem bei Einführung ei-
ner Gemeindeeinkommensteuer ist in der Klärung der
Frage zu sehen, welche Auswirkungen sich auf die
Körperschaftsteuer - der Steuer auf das Einkommen
juristischer Personen - ergeben.

Bei der Suche nach Lösungsansätzen ist zu beden-
ken, daß unabhängig davon, ob Steuern von Institu-
tionen oder Personen gezahlt werden, die Steuerbela-
stung immer auf den Menschen entfällt19, welcher ein
Investitions- oder Konsumopfer erbringt. Das Rechts-
kleid seiner Unternehmung20 ist dabei unerheblich.
Aus dieser Überlegung folgt, daß gemäß dem Gebot
der Gleichbehandlung gleicher wirtschaftlicher Sach-
verhalte auch das Einkommen, das Menschen durch
Kapitalgesellschaften erwirtschaften, in der Gemein-
deeinkommensteuer berücksichtigt werden muß.

Generell kann die Besteuerung von Kapitalgesell-
schaften auf nationaler Ebene mittels unterschiedli-
cher technischer Systeme erfolgen, die von einer rein
personalen Besteuerung (Eignersteuer) bis zu einer
rein institutionalen Besteuerung (Betriebsteuer) rei-
chen21. Mit der Unternehmenssteuerreform 2001 hat
sich der Gesetzgeber für die Einführung eines Sys-
tems gemäßigter Doppelbesteuerung, das sogenann-
te Halbeinkünfteverfahren, entschieden. Danach wird
auf Gewinne von Kapitalgesellschaften eine Körper-
schaftsteuer mit Definitivbelastung (aktueller Steuer-
satz:- 25%) erhoben. Daneben unterliegen Gewinn-
ausschüttungen zur Hälfte der individuellen Einkom-
mensteuer der Anteilseigner. Die aus Sicht eines
Steuerpflichtigen nur pauschal umsetzbare Grundidee
lautet dabei, durch eine zweifach durchgeführte hälfti-

Berechnung GESt Gemeinde A:

60% Arbeitnehmereinkünfte
Mieteinkünfte

Einkünfte in A

33 000
5 000

38 000

19 Vgl. D. Schneider: Betriebswirtschaftslehre, Bd. 2: Rechnungs-
wesen, 2. Aufl., München, Wien 1997, S. 2.

20 Der Begriff Unternehmung kann unterschiedlich weit abgegrenzt
werden. Eine enge Abgrenzung beschränkt sich auf bestimmte,
rechtsförmlich organisierte Erwerbseinheiten. Unter einen weiten Un-
ternehmensbegriff fallen dagegen alle eigenverantwortlichen er-
werbswirtschaftlichen Einheiten, also auch Arbeitnehmer; vgl. J.
S ig l o c h : „Bauelemente" der Unternehmensbesteuerung, in:
BF/M-Bayreuth (Hrsg.): Mittelstand und Betriebswirtschaft. Beiträge
aus Wissenschaft und Praxis, Bd. 7, Bayreuth 1996, S. 215.

21 Zu einer Übersicht vgl. J. S i g l o c h : Unternehmenssteuerreform
2001 - Darstellung und ökonomische Analyse, in: Steuer und Wirt-
schaft, 79. Jg. (2000), H. 2, S.,165.
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ge Besteuerung insgesamt eine volle Besteuerung
über die Rechtsform der Kapitalgesellschaft erwirt-
schafteter Einkünfte zu gewährleisten.

Trotz bestehender Mängel des Halbeinkünftever-
fahrens22 entfaltet dieses aus Gründen der Praktikabi-
lität sowie der besseren politischen Durchsetzbarkeit
zweifellos Bindungswirkungen, so daß dieses System
auch für den Bereich der gemeindlichen Einkom-
mensbesteuerung Anwendung finden sollte. Dem-
nach ist sowohl auf die definitive Körperschaftsteuer
als auch auf die Hälfte des Ausschüttungsbetrags zu-
sätzlich zur herkömmlichen Einkommensteuer Ge-
meindeeinkommensteuer zu erheben. Dies bedeutet
für die Körperschaftsteuer eine bundesweit einheitli-
che Erhöhung, die sich betraglich an Durchschnitts-
sätzen der Gemeindeeinkommensteuer zu orientieren
hat.

Das hieraus entstehende Aufkommen steht konse-
quenterweise den Gemeinden zu. Es ist an diese nach
einem Schlüssel zu verteilen, der sich etwa nach der
Verteilung der Dividendeneinkünfte oder der Einkom-
men auf die einzelnen (Wohnsitz-)Gemeinden richten
könnte. Hierfür benötigte Daten können von den Fi-
nanzämtern zur Verfügung gestellt werden. Die zu-
sätzlich einer hälftigen Besteuerung unterliegenden
Gewinnausschüttungen können dagegen, wie im fol-
genden Abschnitt deutlich wird, im Rahmen einer in-
dividuellen Veranlagung durch das Wohnfinanzamt er-
faßt werden, so daß die gemeindespezifischen
ZuschlagsVSteuersätze regulär Anwendung finden
können.

Erhebungstechnische Abläufe

Voraussetzung für die Einführung einer Gemeinde-
einkommensteuer ist der Entwurf eines praktikablen
Besteuerungsverfahrens. Es geht dabei um die Rege-
lung steuertechnischer Abläufe23. Gegenstand der
Überlegungen ist die Frage, wie, d.h. auf welchem
Weg, bei einer Gemeindeeinkommensteuer das Steu-
eraufkommen vom Steuerpflichtigen zur steuerbe-
rechtigten Gemeinde gelangt. Verlangt wird ein Ver-
fahren, mit dem z.B. auch unterschiedliche Steuer-
oder Zuschlagssätze und Abweichungen zwischen
Wohn- und Beschäftigungsgemeinde bewältigt wer-

22 Zur Kritik am Systemwechsel vom Anrechnungsverfahren zum Halb-
einkünfteverfahren vgl. z.B. G. Graf : Das Steuersenkungsgesetz,
in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 29. Jg. (2000), H. 6, S.
301; und D. S c h n e e l o c h , T. T r o c k e l s - B r a n d : Körper-
schaftsteuerliches Anrechnungsverfahren versus Reformpläne, in:
Deutsches Steuerrecht, 38. Jg. (2000), H. 22, S. 907 ff.
23 Zu Befürchtungen, wonach eine Gemeindeeinkommensteuer admi-
nistrativ nicht handhabbar ist oder zumindest mit sehr umständlichen
Abläufen einhergeht, vgl. z.B. W. R i t t e r : Abbau der Gewerbesteu-
er, in: Betriebs-Berater, 38. Jg. (1983), H. 7, S. 391; sowie Steuerre-
formkommission: Gutachten der Steuerreformkommission 1971, in:
Schriftenreihe des BMF, Heft 17, Bonn 1971, S. 733.

den können - Fragen, die sich bei einer staatseinheit-
lichen Einkommensteuer in dieser Form nicht stellen.

Ein wichtiger Ansatz zur Minimierung der Erhe-
bungs- und Entrichtungskosten besteht in der Nut-
zung der Funktionen und Kapazitäten der staatlichen
Finanzverwaltung, d.h. zur Vermeidung von Doppelar-
beiten sollte die Veranlagung und Erhebung nicht
durch die einzelnen Gemeinden, sondern durch die
staatlichen Finanzämter erfolgen.

Wie auch aus den vorangegangenen Überlegungen
zum Körperschaftsteuerproblem hervorgegangen ist,
erscheint generell aus Praktikabilitätsgründen eine
weitgehende Anlehnung an bzw. Einbettung in das bei
der Einkommensteuer bestehende Besteuerungsver-
fahren zweckmäßig. Dies betrifft als wichtigste Erhe-
bungsformen der Einkommensteuer insbesondere die
individuelle Veranlagung sowie die Lohnsteuer. Dage-
gen erscheint die Nutzung einer Kapitalertragsteuer in
Zusammenhang mit einer gemeindlichen Einkom-
mensbesteuerung entbehrlich, da die betroffenen Ka-
pitaleinkünfte auch ausschließlich über die Veranla-
gung erfaßt werden können.

Aufgabe der Finanzämter sollte es sein, gemeinsam
mit der Veranlagung zur staatlichen Einkommensteuer
eine Veranlagung zur Gemeindeeinkommensteuer
durchzuführen. Aufgrund der Identität der Besteue-
rungsgrundlagen ergeben sich, wie bei der Kirchen-
steuer oder beim Solidaritätszuschlag, entsprechend
hohe Synergieeffekte. Bei der Ermittlung der Steuer-
schuld sind die Steuersätze der anspruchsberechtig-
ten Gemeinden zu berücksichtigen. Daneben bietet
es sich an, daß die Arbeitgeber zusätzlich zur her-
kömmlichen Lohnsteuer eine solche auch für Zwecke
der Gemeindeeinkommensteuer an ihre Betriebsfi-
nanzämter abführen. Es sind hierbei sowohl die Steu-
ersätze der Wohnsitz- als auch der Beschäftigungs-
gemeinde des Steuerpflichtigen zu berücksichtigen.
Die für Arbeitgeber entstehenden Mehrbelastungen er-
scheinen, auch angesichts des Wegfalls der Gewerbe-
steuer sowie positiver Erfahrungen etwa in den nord-
europäischen Ländern, unter Berücksichtigung des
Entwicklungsstandes im EDV-Bereich vertretbar24.

Um das Aufkommen schließlich den berechtigten
Gemeinden zufließen zu lassen, bestehen zwei unter-
schiedliche Ansätze. Zum einen könnten die von den
Finanzämtern vereinnahmten Beträge von diesen -

24 Bei sehr hoher Gewichtung dieser Mehrbelastungen käme es allen-
falls in Betracht, für den Quellenabzug durch den Arbeitgeber bun-
deseinheitliche Sätze zu verwenden, um dann Korrekturen im Rah-
men der individuellen Veranlagung durchzuführen. Ein solches
Verfahren wird (in diesem Fall für eine Einkommensteuer der Bundes-
länder) auch vom Kronberger Kreis in Erwägung gezogen; vgl. Kron-
berger Kreis: Föderative Ordnung in Not. Zur Reform des Finanzaus-
gleichs, Bad Homburg 2000, S. 61.
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gegebenenfalls über Zwischenschaltung eines ande-
ren, für eine Gemeinde zuständigen Finanzamts - di-
rekt an die jeweils anspruchsberechtigten Gemeinden
weitergeleitet werden25. Voraussetzung hierfür ist, daß
aus allen an ein Finanzamt abgeführten Quellenabzü-
gen die anspruchsberechtigte Gemeinde hervorgeht.
Ein derartiges Verteilungsverfahren wird bereits unter
Anwendung spezieller Computerprogramme sowie
elektronischer Kommunikation zwischen Arbeitgebern
und Finanzbehörden in Dänemark angewandt.

Ein alternativer Ansatz

Ein alternativer Ansatz besteht darin, daß das durch
die Finanzämter vereinnahmte Gesamtaufkommen
der Steuer - in gewisser Anlehnung an das bisherige
Verfahren zur Verteilung der starren Gemeindebeteili-
gung26, allerdings ohne den darin eingebauten partiel-
len horizontalen Finanzausgleich27 - mit Hilfe von
Schlüsseln vollständig an die einzelnen Gemeinden
verteilt wird. Die zentrale Feststellung der Schlüssel
erfolgt dabei auf Basis statistischer Unterlagen über
die Einkommensverteilung auf alle Gemeinden. Zu-
dem findet der aktuelle Steuersatz jeder Gemeinde
Berücksichtigung, welcher ja zuvor auch für die Steu-
erzahlungen jedes Steuerpflichtigen maßgeblich ge-
wesen ist.

Immanent ist diesen Verfahren, daß die in die
Schlüssel einfließenden Daten über die Verteilung der
Einkommen auf Gemeinden immer Ergebnisse abge-
laufener Steuerjahre darstellen. Zwischenzeitliche
Veränderungen in der Bevölkerungszahl einer Ge-
meinde (Zahl der Steuerfälle) sowie regional unter-
schiedliche Einkommensentwicklungen schlagen sich
daher - anders als die gemeindespezifischen Steuer-
sätze - nur verzögert in den Schlüsselzahlen und da-
mit im Steueraufkommen nieder. Die Bedeutung die-
ser Verzögerung ist naturgemäß als um so geringer
einzustufen, je aktueller die verwendeten Daten sind.
Der Zeitverzögerungseffekt beträgt beispielsweise in
Schweden, wo sich ein derartiges Verfahren bewährt
hat, vertretbare zwei Jahre.

Es zeigt sich somit insgesamt, daß die konzeptio-
nellen Ansätze zur Gemeindeeinkommensteuer, zum
Teil in enger Anlehnung an bei der Einkommensteuer
bereits bestehende Abläufe und durch Anwendung
auch international bewährter Verteilungsverfahren, in
ein praktikables Besteuerungsverfahren umgesetzt

werden können, das auch den Gemeinden ermöglicht,
über eigene Steuersatzvariationen das ihnen zuste-
hende Aufkommen zu beeinflussen.

Schlußbemerkungen

Wie gezeigt werden kann, lassen sich die wesentli-
chen für eine Implementierung der Steuer relevanten
Gestaltungsfragen befriedigend lösen. Auch administ-
rative Probleme stehen der Einführung einer Gemein-
deeinkommensteuer nicht entgegen, wenn diese
tatsächlich politisch gewollt ist.

Kennzeichnend für eine Gemeindeeinkommensteu-
er ist, daß sie eine Einnahmequelle darstellt, deren In-
anspruchnahme von den Entscheidungsträgern vor
den Bürgern stärker zu vertreten ist als etwa die Ge-
werbesteuer, die starre Einkommensteuerbeteiligung
der Gemeinden oder gar Zuweisungen. Entscheidend
für diesen Effekt sind neben der Beweglichkeit die
große Breitenwirkung und Merklichkeit der Steuer. An-
hand dieser erhöhten Verantwortlichkeit gegenüber
dem Bürger wird auch verständlich, daß aus der Sicht
eines kommunalen Entscheidungsträgers die Existenz
einer solchen Steuer sicherlich vielfach gemischte
Gefühle hervorruft. Dies mag ein entscheidender
Grund dafür sein, daß Kommunalpolitiker auf die For-
derung nach Einführung einer Gemeindeeinkommen-
steuer zumeist eher zurückhaltend reagieren.

Wie das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz deut-
lich macht, ist es jedoch unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten unentbehrlich, daß eine möglichst
sorgfältige Abwägung zwischen den Bürgern zugute
kommenden zusätzlichen kommunalen Leistungen
und dafür erforderlichen zusätzlichen, von den Bür-
gern aufzubringenden Einnahmen getroffen wird. Eine
solche Abwägung zwischen Kosten und Nutzen bei
kommunalen Entscheidungen wird durch die Gemein-
deeinkommensteuer eindeutig begünstigt. Es ist dann
erheblich weniger Verschwendung zu erwarten, als
wenn das Geld aus Sicht der Bürger quasi vom Him-
mel fällt, da es an einer für sie fühlbaren Belastung
durch eine bewegliche Steuer mangelt. Zugleich ist in
der Gemeindeeinkommensteuer ein wichtiges Ele-
ment zur Belebung eines leistungssteigernden Wett-
bewerbs zwischen den Gemeinden zu sehen.

25 Zu diesem, als dezentral-additives Verfahren bezeichneten Vor-
schlag vgl. K.-H. Hansmeyer , H. Z i m m e r m a n n : Einführung
eines Hebesatzrechts beim gemeindlichen Einkommensteueranteil,
in: WIRTSCHAFTSDIENST, 72. Jg. (1992), H. 9, S. 492 ff.

26 Hintergrund für diese Ähnlichkeit ist, daß das derzeit für die Vertei-
lung der Einkommensteuerbeteiligung praktizierte Verfahren in seinen
Grundzügen auf den für eine bewegliche Einkommensbesteuerung
der Gemeinden konzipierten Vorschlägen der Kommission für die Fi-
nanzreform aus dem Jahr 1966 beruht; vgl. hierzu Kommission für die
Finanzreform, a.a.O, S. 226 ff.
27 Dieser beruht darauf, daß bei der Berechnung der Schlüsselzahlen
jeder Gemeinde, welche für die Verteilung des Gemeindeanteils am
Einkommensteueraufkommen auf die Gemeinden eines Bundeslan-
des maßgeblich sind, Steuerzahlungen nur bis zu bestimmten Ein-
kommensgrenzen berücksichtigt werden.
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